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RS OGH 1999/6/22 14Os70/99
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1999

Norm

StPO §59

StPO §68 Abs2

ARHG §50 ff

ARHG §60

Rechtssatz

Ein Richter, der in derselben Sache im Rechtshilfeweg Untersuchungshandlungen vorgenommen hat, ist von der

Mitwirkung und Entscheidung in der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Dies gilt auch für einen Richter, der für das

Ausland Rechtshilfe geleistet hat, wenn in derselben Sache die Strafverfolgung von Österreich übernommen worden

ist.
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